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Kurz nach dem Auftreten Billy Grahams erschien im Zürcher
Hallenstadion der Gesundbeter Branham. Das war ein Char-
latan größten Formats. Man beschwörte Dämonen, heilte

schwierigste Krankheiten, wollte Lahme gehend und Blinde
sehend machen. Es hat sich in diesem Riesenmaß in Zürich
noch kein Hokuspokus so breit gemacht. Branham hatte höchstens

den einen Vorteil, in der Kontrastwirkung die bessere

Welt Billy Grahams zu zeigen.
Wie man hört, ist vorher der Zürcher Kirchenrat von den
Behörden angefragt worden, ob man Branhams Auftreten
verbieten solle. Der Kirchenrat aber wollte der Polizei diesen

Ratschlag nicht geben, und zwar in der Meinung, daß es nicht
gerade Aufgabe dieser kirchlichen Behörde ist, die Mißachtung
der Glaubens- und Gewissensfreiheit zu empfehlen. Der Standpunkt

ist hochanständig. Auf einer ganz andern Ebene liegt
die Frage, ob nicht eine weltliche Behörde Grund gehabt hätte,
diesen Charlatan Branham aus dem Tempel zu werfen
Weltliche Instanzen dürfen handfestere Entschlüsse fassen als

kirchliche, und wo eine kirchliche Stelle aus tieferen Gründen
auf Schneid verzichten muß, steht oft Forschheit einer
weltlichen Stelle nicht einmal so übel an.
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Eine Photoagentur liefert in ihrem Dienst ein Bild der im
Spital liegenden N. H., der Tochter eines schweizerischen

Großindustriellen, die aus Liebesgram einen Selbstmordversuch

unternommen hat. Man sieht das Mädchen auf dem

Krankenlager, die Kamera wirft sich mit besonderer
Indiskretion auf ihr kummervolles Gesicht. Nun: das ist ein Bild,
das sich auch gar nicht rechtfertigen läßt. Wir, die wir die

Schwierigkeiten der Bildreportage zu kennen glauben und die

wir gerne bereit sind, die armen Photoreporter, die gescholten
werden, wenn sie allzudiskret sind und kein Bild heimbringen
und die ebenso rasch gescholten werden, wenn sie ihr Bild
erjagen, in Schutz zu nehmen wir möchten hier doch sagen:
dieses ist geschmacklos. Es lag keinerlei Grund vor, aus der

Tragik dieses Mädchens Kapital zu schlagen. Dieser Fall unterstand

nicht der Berichterstatterpflicht.
Hier handelt es sich um einen menschlichen Raum, in den

einzutreten der Kamera verboten sein soll. Erstens ist N. H. keine
Person, die im öffentlichen Leben eine solche Rolle spielt, daß

man ihr privates Schicksal zum Gegenstand der Berichterstattung

machen müßte, und zweitens ist der Beweggrund ihrer
Verzweiflungstat ein so subtiler, daß man vor den großen
kalten Leser- und Schaumassen einer Illustrierten darüber gar
nicht reden kann. Es ist merkwürdig: dort wo es wichtig wäre,
wenn man in der öffentlichen Berichterstattung gelegentlich
den menschlich-privateren Ton anschlagen und vom
gradlinigen offiziellen Stil sich abwenden würde, dort hat man
Scheu vor ihm, aber dort, wo das Private nicht auf das Straßenpflaster

gezerrt werden sollte, tut man es unverfroren.
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